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LANDKREIS WOLFENBÜTTEL 
Die Landrätin · 

Wolfenbüttel, den 9.3.2026 

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung Nr. 2/2026 
zur Aufbebung einer Sperr- und Überwachungszone 

gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel 

. Auf der Grundlage der Art. 39 i. V. m. Anhang X, Artikel 55 i. V. m. Anhang XI VO (EU) 
2020/687 und § 44 Geflügelpest-Verordnung wird folgendes bekannt gegeben und verfügt: 

1. Die tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung (01/2026) zur Festlegung einer Sperr­
und Überwachungszone gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel vom 30. Januar 2026 
wird hiermit aufgehoben. 

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung m Kraft. 

Begründung: 
Die angeordneten Maßnahmen für die Schutz- und Überwachungszone in der o. a. 
Allgemeinverfügung konnten entsprechend Art. 39 VO (EU) 2020/687 i.V.m. Anhang X der 
VO (EU) 2020/687 aufgehoben werden, da die hierfür notwendigen Bedingungen erfüllt 
worden sind. 

Auf Grundlage der§§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe 
und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung 
folgt, festgelegt werden. Von dieser Möglichkeit habe ich zur Verhütung der Weiterverbreitung 
der Geflügelpest Gebrauch gemacht. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstr. 5 5, 3 8100 Braunschweig erhoben werden. 

Wolfenbüttel, 09.03.2026 

Landkreis Wolfenbüttel 

~fandr~ . '­
{..)A f uv "-
Christiana Steinbrügge 
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Rechtsgrundlagen: 

• Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) 
• Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der VO (EU) 2016/429 hinsichtlich Vorschriften für die 

Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (VO (EU) 2020/687) 
• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

in der jeweils gültigen Fassung 
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Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Cremlingen 

Der Rat der Gemeinde Cremlingen hat in seiner Sitzung am 03.03.2026 gemäß § 129 NKomVG unter 
Inanspruchnahme des NBKAG den Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Cremlingen beschlossen. Ferner 
hat der Rat dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2021 die uneingeschränkte Entlastung erteilt. 

Der Jahresabschluss 2021 liegt gemäß§§ 129 Abs. 2 NKomVG in der Zeit 

vom 23.03.2026 bis 01.04.2026 

zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Cremlingen, Ostdeutsche Straße 22, 38162 
Cremlingen, öffentlich aus. 

Cremlingen, den 06.03.2026 Der Bürgermeister 
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